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Informationen zur 

Einschulung 2025

Standort Schulstraße Standort Ammerseestraße
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Inhalte des Elternabends

1) Welche Einschulungsbestimmungen gelten in Bayern? 

2) Wann ist mein Kind schulfähig und wie kann ich es fördern?
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6) Hort, Mittagsbetreuung

7) Förderverein

8) Bilinguale Grundschule
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Einschulungsbestimmungen in Bayern

1. Regulär schulpflichtig

 Mit Beginn des Schuljahres werden alle Kinder schulpflichtig, die 

bis zum  30. September sechs Jahre alt werden oder bereits 

einmal von der Aufnahme in die Grundschule zurückgestellt 

wurden.

 Eine Zurückstellung ist einmal möglich, wenn kein Anlass 

besteht, die Überweisung an eine Förderschule/Förderzentrum zu 

beantragen. Art.37 BayEUG Abs. 2

 Kindern mit zu geringen Deutschkenntnissen. Art.37a BayEUG : 

Kinder die weder Kindergarten noch Vorkurs besucht haben und nicht 

über notwendige Deutschkenntnisse verfügen können rückgestellt und 

verpflichtet werden in diesem Jahr einen Vorkurs zu besuchen.
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Einschulungsbestimmungen in Bayern

2. Einschulungskorridor

 Für alle Kinder, die vom 01.07. bis zum 30.09.2025 sechs Jahre  

alt werden (geb. bis 30.9.2019), kann auf Wunsch der Eltern 

eine Verschiebung des Schulbesuches um ein Jahr beantragt

werden.

 ABER: Alle SchülerInnen durchlaufen das Anmelde- und

Einschulungsverfahren (§2 GrSO).

 Die Schule berät die Erziehungsberechtigten und spricht eine

Empfehlung aus.

 Die Erziehungsberechtigten der Kinder entscheiden dann bis

zum 10.04.2025. Die Entscheidung muss schriftlich mitgeteilt

werden. Sollte keine Erklärung vorliegen, ist das Kind

schulpflichtig.

Die bisherigen schulrechtlichen Regelungen zur 

Einschulung gelten weiterhin.
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Einschulungsbestimmungen in Bayern

3. Auf Antrag schulpflichtig (vorzeitige Einschulung)

Die Kinder erreichen das 6. Lebensjahr vom 1.10. des laufenden Jahres bis 
zum 31.12. des laufenden Jahres.

 Auf Antrag der Erziehungsberechtigten (bis spätestens zur 
Schulanmeldung) wird ein Kind schulpflichtig, wenn zu erwarten ist, dass 
das Kind voraussichtlich mit Erfolg am Unterricht teilnehmen kann

 Die Schulfähigkeit kann auf Wunsch der Schule überprüft werden.

 Ablehnung des Elternantrages ist möglich, wenn 
Aufnahmevoraussetzungen nicht gegeben sind.

 Die Erziehungsberechtigten können ein auf Antrag aufgenommenes Kind 
nach dem 31. Juli nicht mehr abmelden.

 Auch ein vorzeitig eingeschultes Kind kann zurückgestellt werden. Für die 
vorzeitig eingeschulten Kinder gilt deshalb auch, dass eine Zurückstellung 
bis zum 30. November des Jahres möglich ist.
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Einschulungsbestimmungen in Bayern

4. Auf Antrag schulpflichtig mit Gutachten

Die Kinder erreichen das 6. Lebensjahr ab dem 1.1. des kommenden
Jahres (BayEUG Art. 37 Abs.1). Antrag auf vorzeitige Einschulung
spätestens bei der Schulanmeldung!

 Die Schulfähigkeit wird grundsätzlich überprüft. Es ist ein 

schulpsychologisches Gutachten erforderlich

 Ablehnung möglich, wenn die Aufnahmevoraussetzungen nicht 

gegeben sind.

 Die Erziehungsberechtigten können ein auf Antrag 

aufgenommenes Kind nach dem 31. Juli nicht mehr abmelden.
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Einschulungsbestimmungen in Bayern

5. Zurückgestellte o. im Vorjahr zurückgestellte Kinder

Die im Vorjahr zurückgestellten Kinder erreichen das 7. Lebensjahr
vom 01.10. des Vorjahres bis zum 30.9. des laufenden Jahres.  

 Hier ist keine weitere Zurückstellung möglich. Bei weiterer 

mangelnder Schulfähigkeit wird der sonderpädagogische  

Förderbedarf überprüft.

 Ein schulpflichtiges Kind muss in jedem Fall an der zuständigen 

Schule angemeldet werden. Die Entscheidung über die 

Zurückstellung trifft die Schulleitung der Grundschule!

 Vom Unterrichtsbesuch zurückgestellte Kinder sollten bis zur 

erneuten Einschulung gezielt gefördert werden.
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Einschulungsbestimmungen in Bayern

6. Einschulung von Kindern mit festgestelltem oder 
vermutetem sonderpädagogischen Förderbedarf

(Art. 41 BayEUG)

 Schulpflichtige Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf erfüllen 
ihre Schulpflicht durch den Besuch der allgemeinen Schule oder der 
Förderschule.

 Die Erziehungsberechtigten entscheiden, an welchem der im Einzelfall 
rechtlich und tatsächlich zur Verfügung stehenden Lernort ihr Kind 
unterrichtet werden soll.

 Die Erziehungsberechtigten … sollen sich rechtzeitig über die 
möglichen schulischen Lernorte an einer schulischen Beratungsstelle 
informieren.

 Die Kinder werden … an der Sprengelschule, an einer Schule mit dem 
Schulprofil „Inklusion“ oder an der Förderschule angemeldet.



9

Diagnose- und Förderklassen

 In der Diagnose- und Förderklasse (DFK) eines Förderzentrums wird der 

Unterricht der ersten beiden Grundschuljahre auf drei Jahre ausgedehnt 

und in kl. Klassen wird intensiv auf die indiv. Bedürfnisse eingegangen.

 Für Schülerinnen und Schüler, die die Jahrgangsstufe 1A der DFK 

besuchen, endet die Vollzeitschulpflicht nach 10 Jahren. Das dritte, 

Schuljahr in der DFK stellt keine Schullaufbahnverzögerung dar.

 Die Diagnose- und Förderklassen sind ein Angebot für Schulanfänger mit 

Förderbedarf in den Bereichen Lernen, Sprache und soziale Entwicklung. 

 Unterricht nach dem Grundschullehrplan 

 Verteilen des Grundschullehrplans der Klassen 1 u. 2 auf drei Schuljahre.

 Unterricht in kleinen Klassen (ca. 14 Kinder) durch 

FörderschullehrerInnen.

 Ziel ist der mögliche Wechsel in die Sprengelschule nach der 2. Klasse.
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Wann ist mein Kind schulfähig?

Achtung!

Die im Folgenden genannten Fähigkeiten und 

Fertigkeiten müssen nicht alle vorhanden sein, damit 

ein Kind schulreif ist. 

Je mehr der genannten Faktoren jedoch auf Ihr Kind 

zutreffen, umso eher wird es mit dem schulischen 

Alltag gut zurecht kommen.

Ihr Kind wird sich auch in den kommenden Monaten 

noch weiter entwickeln und viele Bereiche können gut 

gefördert werden.
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Wann ist mein Kind schulfähig?



12

Schulreifetest - „Schulspiel“

Der Schulreifetest dient zur Klärung der Frage, ob ein Kind wirklich 

schulreif ist, oder ob noch Schwächen in Teilbereichen vorliegen, 

die durch entsprechende Fördermaßnahmen bis zum Schulbeginn 

behoben werden können. 

 Kinder „spielen“ mit Lehrerin Schule

 für je 2 Kinder ist ein Beobachter dabei

 Entscheidung und Tipps werden zeitnah gegeben

Erste Termine Schulreifetest:

Die Schulreifetests starten am 10.03.25 und finden innerhalb von      

2 Wochen statt. 

Termine werden nach Anmeldung zugeteilt.
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Was bieten staatliche Grundschulen ?

Grund- und Hauptschulen gehören zum staatl. Pflichtschulsystem und sind 
kostenlos.

 Ausbildung, Zuweisung, fachliche Betreuung und Kontrolle unterliegen der 
staatlichen Aufsicht (Staatliches Schulamt). 

 Grundlage für Unterricht und Organisation bilden das BayEUG, die GrSO und 
die Lehrpläne für die Grund- bzw. Mittelschule. Es werden nur zugelassene 
Lehrmittel eingesetzt.

 „Hausherr“ der Gebäude und zuständig für die Schulsprengel ist die jeweilige 
Kommune, z.B. die Stadt München oder die Gemeinden im Landkreis.

 Zeugnisse, Übergangsempfehlungen und Abschlüsse staatlicher Schulen 
sind weltweit anerkannt.

 Lehrkräfte werden regelmäßig fortgebildet. Die Unterrichtsgestaltung hat 
sich in den letzten Jahren stark verändert.
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Was bieten private Schulen ?

 Eltern haben die Möglichkeit, ihr Kind ersatzweise an einer 

privaten Schule anzumelden. 

 Die private Schule informiert die Sprengelschule, dass die 

Schulpflicht erfüllt wird.

 Private Schulen haben unterschiedliche Träger und können den 

Status „anerkannt“ oder „genehmigt“ haben.
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Staatlich anerkannte Schulen

Staatlich anerkannte Schulen

 Sie erfüllen die Anforderungen des bayerischen Lehrplans.

 Die Lehrkräfte verfügen über eine anerkannte, staatliche Ausbildung.

 Die Beurteilung und Benotung entspricht den staatlichen Richtlinien.

 Zeugnisse von staatlich anerkannten Schulen ermöglichen uneingeschränkte 

Übergänge und Anschlussmöglichkeiten. 

Beispiele:

 Lukas- Schule, evangelische Grundschule,  www.lukas-schule.de

 Pater-Rupert-Mayer-VS, katholische Grundschule, www.prmvs.de

 Grundschule Eggenberg des St.-Anna-Schulverbundes, katholisch orientiert, www.st-anna.eu

 Theresia-Gerhardinger GS der armen Schulschwestern, nur Mädchen, katholische 
Grundschule, www.gs-am-anger.de

 Sinai Schule, jüdische Grundschule, www.ikg-m.de

 Europäische Schule München, nur für Mitarbeiter des europäischen Patentamts, 
www.esmunich.de
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Staatlich genehmigte Schulen

Die Schule erfüllt insgesamt die Anforderungen des bayerischen 

Lehrplans und hält sich an die Bestimmungen des Bayerischen 

Unterrichts- und Erziehungsgesetzes. 

 Schulen verfolgen ein besonderes pädagogisches Konzept, z.B. die 

Montessori-Schulen oder Waldorf-Schulen. 

 Unterrichtsinhalte und Zusammenstellung der Fächer können leicht bis 

wesentlich von den staatlichen Lehrplänen abweichen

 An staatlich genehmigten Schulen können keine gültigen Zeugnisse

ausgestellt werden. 

 Für staatliche, städtische oder staatlich anerkannte Realschulen bzw. 

Gymnasien muss eine Aufnahmeprüfung absolviert werden.

 Anerkannte Abschlussprüfungen (Quali, Mittlerer Schulabschluss, Abitur) 

werden als externe Schüler abgelegt.
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Staatlich genehmigte Schulen

Beispiele

Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell, www.waldorfschule-groebenzell.de

 Rudolf-Steiner-Schule Ismaning, www.waldorfschule-ismaning.de

 Private Montessori-Schule Gilching, www.montessorischule-gilching.de

 Private Montessori-Schule Starnberg, www.montessori-starnberg.de

 Munich International School, Starnberg, www.mis-munich.de

 Private Isar-Schulen, www.schulverbund.de

 Create Schools, Tutzing, https://www.createschools.de/de

http://www.schulverbund.de/
https://www.createschools.de/de
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Die Einschreibung – Dienstag, den 18.03.25

 Erziehungsberechtigte kommen mit Kind (Zeitfenster

einhalten)

 Mitzubringen sind: Geburtsurkunde oder Familienstamm-

buch/ Pass, Nachweis der Schuleingangsuntersuchung,

Sorgerechtsbescheid, Nachweis über Masernimpfschutz

 Miniscreening 

 Eventuell Einladung zum Schulspiel

 Nach der Einschulung kann ein Kind noch bis zum 30.11.

zurückgestellt werden

 Wird das Kind an einer privaten Schule aufgenommen, muss die

Sprengelschule (GS Gauting) informiert werden
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Fragen zur Einschulung

Sollten Sie Fragen bezüglich der Einschulung

Ihres Kindes haben und möchten Sie eine

dahingehende Beratung, wenden Sie sich bitte

unbedingt an unsere Beratungslehrerin.

Ihre Kontaktdaten sind:

Isabella Roman

Tel: 0157/54372184

Mail: isabella.roman@schulberatung.gsms-ob.de

Anrufen, Frau Roman ruft zurück bzw. E-Mail schreiben.

mailto:isabella.roman@schulberatung.gsms-ob.de
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1.Schultag                   

 Begrüßung aller Erstklässler mit Eltern 

 Erstklässler gehen mit der Klassenleitung in ihr 

Klassenzimmer 

 Erstes Kennenlernen

 Eltern nehmen am Ende ihre Kinder auf dem 

Schulhof in Empfang 
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Stundentafel der Grundschule
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Stundentafel-Beispiel der 1. Klasse
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Schulalltag

 Einlass der Schüler ab 7.45 Uhr

 Garderobe, Hausschuhe

 Unterricht

 Hausaufgaben

 Pause



24

Hort und Mittagsbetreuung

 Informationen über www.gauting.de

 Unterschied

 Bewerbung über Elternportal

http://portal.little-bird.de/gauting

 Direkt, da nicht alle Betreuungseinrichtungen im 

Portal vertreten sind
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foerderverein@grundschule-gauting.de

Förderverein

•Aktionen des Fördervereins

•Finanzierung

•Machen Sie mit!

mailto:foerderverein@grundschule-gauting.de
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 Eckpunkte

 Zielsetzung

 Klassenbildung

 Infoabend am 12.03.2025 um 19.00 Uhr am Standort 

Schulstr. 4, Raum 2.07 
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Termine

 18.03.25 13.30 -18.00 Uhr Einschreibung (Slots bitte einhalten)

 12.03.25 19.00 Uhr Informationsabend Bilinguale Klasse 

Ort:  Schulstr.4 Raum 2.07

21.03.25 BiLi-Bewerbung Abgabeschluss

 ab 10.03.2025 Schulreifetests

 bis 10.04.25 Korridor- Inanspruchnahme Abgabe

 15.09.2025 Information über Klassenzuteilung

Ort: Ammerseestr.4, 8-11 Uhr

 16.09.2025 1.Schultag 9.00 – ca.10.30 Uhr

 ab 17.09.2029 voraussichtlich Unterricht nach

Stundenplan

 18.09.2025 19.00 Uhr Elternabend
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Vielen Dank 

für Ihr Interesse 

und 

einen guten Schulstart!
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